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D
ie Fuhrparkverantwortlichen 
kennen in dieser Jahreszeit 
leidlich zugleich den Ruf der 

Dienstwagennutzer nach der „grünen 
Karte“, versicherungstechnisch auch 
„Internationale Versicherungskarte für 
den Kraftverkehr“ (IVK) benannt. Wis-
sen sollten Sie, dass insbesondere in 
Firmenflotten die grü-
nen Karten zwischen-
zeitlich nicht mehr stan-
dardisiert und generell 
vom Versicherungsun-
ternehmen ausgestellt 
und verschickt werden. Darüber ist der 
Fuhrparkmanager gar nicht so un-
glücklich, bedeutete die Verteilung und 
Aufbewahrung doch je nach Fuhrpark-
größe immer einen hohen administra-
tiven Arbeitsaufwand. 

In der Mehrheit der bereisten Ur-
laubsländer ist es keine Pflicht, die Kar-
te als Nachweis mitzuführen. Also ist 
sie meist überflüssig und grundsätzlich 

nicht mehr erforderlich. Dennoch 
kann es aber nützlich sein, die IVK zu-
sammen mit dem europäischen Unfall-
bericht griffbereit zu haben.  

Andere Länder, andere Sitten. Dies 
zeigt sich insbesondere auf den Stra-
ßen, denn Verkehrsunfälle häufen sich. 
Leider verstärkt spürbar auch mit den 

Firmenfahrzeugen, was 
viele Fuhrparkleiter mit 
sorgenvollem Blick auf 
die Schadenbilanz be-
stätigen. Damit hoffent-
lich nur der Blechscha-

den schnell abgewickelt und der Urlaub 
weiterhin genossen werden kann, soll-
ten Sie und Ihre Fahrer Folgendes wis-
sen und natürlich auch beachten: 

Die IVK bescheinigt den entspre-
chenden Kfz-Haftpflichtversicherungs-
schutz nach den Bestimmungen des 
jeweiligen Landes. Darüber hinaus ent-
hält sie wichtige Daten über das Fahr-
zeug, den Halter und dessen Versiche-
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Urlaub mit dem Firmenwagen 
Die Urlaubssaison beginnt, und ab geht es mit dem Auto in die Sonne – oftmals ins Ausland. Auch bei erlaubter 

Privatnutzung des Firmenwagens taucht schnell die Frage auf, ob alle erforderlichen Unterlagen vorhanden sind.  
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In den meisten 
Urlaubsländern ist 
die „grüne Karte“ 

keine Pflicht.

Der Experten-Tipp: 
Trotz fehlender Pflicht ist es empfehlenswert, die 

grüne Karte immer im Auto mitzuführen. Sie ent-

hält alle wichtigen Daten, die man bei einem Unfall 

notieren muss und – auf der Rückseite – die An-

schriften der Grüne-Karte-Büros. Die Abwicklung 

eines Schadens wird dadurch erheblich leichter. 

Egal, ob Sie im Inland mit einem Fahrzeug mit aus-

ländischen Kennzeichen oder im Ausland in einen 

Unfall verwickelt werden, lassen Sie sich unbedingt 

die Internationale Versicherungskarte (IVK) des Un-

fallverursachers aushändigen! Sie sparen hierdurch 

viel Zeit und Mühe, um Ihre berechtigten Schadens-

ersatzansprüche durchzusetzen. 

Hat der Unfallgegner diese nicht dabei, sollten  

Sie sich unbedingt folgende Daten notieren: 

Ort und Zeitpunkt des Unfalls 

Polizeiinspektion (Name, Anschrift,  

Aktenzeichen)

Amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs 

Marke, Typ und Farbe des Fahrzeugs 

Name und Anschrift des Fahrers/Halters 

Versicherungsgesellschaft 

Versicherungsschein-Nummer  

Namen und Anschriften eventueller Zeugen 
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rung. Im Fall eines Unfalls erhält der 
Geschädigte alle notwendigen Infor-
mationen, um die Schadenregulierung 
in die Wege zu leiten. 
Nicht nur als Firmenwa-
gennutzer kennen Sie 
d ie se  Themat ik  in 
Deutschland bei Unfäl-
len mit ausländischen 
Fahrzeugen. In diesen Fällen lassen Sie 
sich oder Ihre Fahrer bitte immer die 
Versicherungskarte aushändigen, da 
dies die Regulierung erheblich – oft um 
Wochen oder Monate – beschleunigt. 

Keine Mitführpflicht
Rechtlich gesehen war Grundlage für 
das Grüne-Karte-System das sogenann-
te „Londoner Abkommen“ von 1949, 
ergänzt durch das Kennzeichenab-
kommen aus dem Jahre 1974. Hier-
nach gilt statt der grünen Karte das 
amtliche Kennzeichen des Wagens als 
alleiniger Versicherungsnachweis. 
Heute – nicht zuletzt aufgrund der 
Europäisierung – ist es folglich in allen 
Unterzeichnerstaaten keine Pflicht 
mehr, die grüne Karte bei der Einreise 
mitzuführen. In folgenden Ländern gilt 

das Kennzeichenabkommen, das heißt, 
das amtliche Kennzeichen (neu mit 
dem Euro-Emblem) reicht als allei-

niger Versicherungs-
nachweis aus: Belgien, 
Dänemark, Estland, 
Frankreich, Finnland, 
Griechenland, Großbri-
tannien, Island, Italien, 

Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechien, Ungarn 
und Zypern.

Mitführpflicht außerhalb der EU
Außerhalb der EU wird die grüne Kar-
te als Versicherungsnachweis für den 
internationalen Kraftver-
kehr aber noch benötigt. 
In folgenden Ländern ist 
sie zwingend zum Nach-
weis der Haftpflichtversi-
cherung vorgeschrieben: 
Albanien, Andorra, Bulgarien, Bos-
nien-Herzegowina, Israel, Iran, Ma-
rokko, Moldawien, Rumänien, Repu-
bl ik Serbien und Montenegro, 

Tunesien, Türkei, Ukraine 
und Weißrussland. Gegebe-
nenfalls wird die Vorlage 
der Karte bereits bei der 
Einreise verlangt. 

Freigabe durch den  
Versicherer?
Sollten Sie die Genehmi-
gung zur privaten Nutzung 
der Firmenwagen auch in 
diesen Ländern erteilt ha-
ben, weisen Sie die Fahr-
zeugnutzer als Verantwort-
liche durchaus auf diese 
Mitführpflicht hin oder hin-
terlegen Sie dies auch im Dienstwagen-
überlassungsvertrag. Prüfen Sie zudem, 
ob die benannten Länder auch auf der 

Papier-IVK des Versi-
cherungsunternehmens 
„freigegeben“ sind. Denn 
vielfach sind bestimmte 
Länder auf verschie-
denen IVK-Vorlagen aus 

risikotechnischen Gründen – oder ganz 
einfach als veraltete Druckvorlage – ge-
sperrt. Der prüfende Blick spart Zeit 
und viel Ärger!  I N K A  P I C H L E R  Af

Inka Pichler,  

Rechtsanwältin für  

Verkehrs- und Versiche- 

rungsrecht in München

Durch die Versiche-
rungskarte wird die 
Regulierung erheb-
lich beschleunigt.

Vielfach sind 
bestimmte Länder 

auf der IVK-Vorlage 
gesperrt.
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